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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1923

Norm

AO §11

Rechtssatz

Das gegen einen Schuldner im Inlande erwirkte richterliche Pfandrecht wird durch ein über das Vermögen des

Schuldners im Auslande eröffnetes Ausgleichsverfahren nicht berührt.
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